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EuGH: Unionsrechtlich maß
geblicher Zeitpunkt der 
Minderjährigkeit für die aus 
Art. 24 bis 35 der Richtlinie 
2011/95/EU folgenden Rech
te von Familienangehörigen 

-

-

Mit Urteil vom 09. September 2021 zu der Rechtssache 
C-768/19 beantwortete der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) auf Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) Fragestellungen zum Themenkomplex des 
internationalen Schutzes für Familienangehörige 
gemäß § 26 Absatz 3 Asylgesetz (AsylG). Maßgeb
lich ging es dabei um die Auslegung des Begriffs der 
Minderjährigkeit im Kontext der, aus Artikel 24 bis 
35 der Richtlinie 2011/95/EU folgenden, Rechte von 
Familienangehörigen und deren eventueller zeitlicher 
Begrenzung. 

-

Dem lag der Fall eines Antragstellers zugrunde, dessen 
Kind als Minderjähriger in das Bundesgebiet einge
reist war und Asyl beantragt hatte, dem aber erst nach 
Eintritt der Volljährigkeit unter Ablehnung der Flücht
lingseigenschaft subsidiärer Schutz zuerkannt wurde. 
Der Antragsteller reiste noch vor Eintritt der Volljäh
rigkeit seines Kindes in das Bundesgebiet ein und mel
dete sich als Asylsuchender, stellte seinen förmlichen 
Asylantrag aber erst nach Eintritt der Volljährigkeit 
seines Kindes.

Der EuGH kam unter Anschluss an die Auffassung von 
Generalanwalt Hogan im Wesentlichen zu folgenden 
Ergebnissen:

Wolle ein Familienangehöriger bei der Entscheidung 
über seinen Antrag auf internationalen Schutz einen 
Zuerkennungsanspruch von der Anerkennung eines 
minderjährigen und sich bereits im Mitgliedstaat 
befindlichen international Schutzberechtigten gemäß 
den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats ableiten, 
sei hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Minder
jährigkeit im Sinne von Artikel 2 Buchstabe j dritter 
Gedankenstrich RL 2011/95/EU auf den Zeitpunkt 
abzustellen, zu dem der nachreisende Familienange
hörige – gegebenenfalls formlos – seinen Asylantrag 
eingereicht habe (Vorlagefrage 1).

-

-

-
-

-

-

Des Weiteren sei der Begriff „Familienangehöriger“ 
gemäß Artikel 2 Buchstabe j dritter Gedankenstrich 
der RL 2011/95/EU in Verbindung mit ihrem Artikel 
23 Absatz 2 und Artikel 7 Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (GRC) dahin auszulegen, dass 
der Begriff keine tatsächliche Wiederaufnahme des 
Familienlebens zwischen dem Elternteil der Person, 
der internationaler Schutz zuerkannt worden ist, und 
seinem Kind verlange (Vorlagefrage 2).

Zudem stellte der EuGH klar, dass die Rechte, über 
die die Familienangehörigen aufgrund des ihrem Kind 
zustehenden subsidiären Schutzstatus verfügten, und 
insbesondere die in den Artikel 24 bis 35 der Richtlinie 
genannten Leistungen nach Eintritt der Volljährigkeit 
der betreffenden Person für die Geltungsdauer des ih
nen gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Richtlinie erteilten 
Aufenthaltstitels fortbestünden (Vorlagefrage 3).

-

Der EuGH hat sich mit den vorgenannten Rechtsaus
legungen somit nicht der von der Bundesregierung im 
Vorabentscheidungsverfahren vertretenen Auffassung 
angeschlossen. Im Folgenden ist nun die Entscheidung 
des BVerwG zu den Auswirkungen für das nationa
le Recht abzuwarten. Insbesondere angesichts der 
befristeten Fortgeltung der nach Artikel 24 bis 35 RL 
2011/95/EU für Familienangehörige bestehenden 
Folgerechte dürfte dabei auch relevant werden, welche 
Bedeutung das BVerwG dieser Befristung im Rahmen 
eines Anspruchs nach § 26 Absatz 3 AsylG beziehungs
weise für eine sich anschließende Regelüberprüfung 
gemäß § 73 Absatz 2a AsylG beziehungsweise § 73b 
Absatz 1 AsylG zuerkennen wird. Außerdem dürfte 
zu klären sein, ob den im nationalen Recht gemach
ten Vorgaben gemäß § 26 Absatz 3 Nummer 2 und 
Nummer 5 AsylG eine eigenständige und über den 
unionsrechtlichen Familienbegriff hinausgehende 
Bedeutung zuzuerkennen ist, wie ferner, welches 
Begriffsverständnis dem bei § 26 AsylG geforderten 
Antrag zugrunde liegt.

-

-

-

-

Julia Ograbek, 61D

BVerwG: Zur Befristung 
eines abschiebungsbedingten 
Einreise- und Aufenthaltsver
bots gemäß § 11 Abs. 3 Auf
enthG bei Berufsausbildung 
während des asylgerichtli
chen Verfahrens

-
-

-

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)  hatte über 
die Frage zu entscheiden, ob bei der Bemessung der 
Dauer eines abschiebungsbedingten Einreise- und Auf
enthaltsverbotes gemäß § 11 Absatz 1 Satz 3 Aufent
haltsgesetz (AufenthG) erst der erfolgreiche Abschluss 
einer qualifizierten Berufsausbildung im Bundesgebiet 
durch den Antragstellenden während des asylgericht
lichen Verfahrens fristverkürzend zu berücksichtigen 
sei oder dies bereits auf deren Aufnahme zutreffe. 
Denn in diesem Zusammenhang war in der gerichtli
chen Spruchpraxis umstritten, in welchem Umfang das 

1

-
-

-

-

1 Siehe Urteile vom 07.09.2021, BVerwG 1 C 46.20 und 1 C 47.20 - zitiert nach 
Pressemitteilung Nr. 56/2021 vom 07.09.2021
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Bundesamt bei seiner Ermessensentscheidung gemäß 
§ 11 Absatz 3 Satz 1 AufenthG über die Länge der Frist 
für das zu verfügende Einreise- und Aufenthaltsver
bot persönliche Belange des Antragstellenden, wie 
zwischenzeitlich erlangte Kenntnisse der deutschen 
Sprache oder die Aufnahme einer Berufsausbildung, 
einbeziehen muss. 

Das Bundesamt orientierte sich in diesem Zusammen
hang bislang an der Rechtsprechung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofes  und vertrat die Auffassung, 
dass keine Aspekte zu berücksichtigen seien, die gegen 
die zwangsweise Beendigung des Aufenthaltes spre
chen. Vielmehr könnten allein die Belange einzustellen 
sein, die die Beendigung des Aufenthalts überdauern 
und damit Bedeutung für eine möglichst baldige Wie
dereinreise hätten. 

2

Auf die Revision des Bundesamtes hob das Bun
desverwaltungsgericht  nun die gegenteiligen Ent
scheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Ber
lin-Brandenburg  auf. Das Bundesverwaltungsgericht 
bestätigt zunächst, dass die regelmäßige Befristung 
des Einreise- und Aufenthaltsverbotes auf die Dauer 
von 30 Monaten keinen Bedenken begegnet, wenn 
einzelfallbezogen das Rückkehrinteresse verstärkende 
Besonderheiten fehlen. Erst der erfolgreiche Abschluss 
einer qualifizierten Berufsausbildung im Bundesgebiet 
vermittele dem Antragstellenden eine aufenthalts
rechtlich beachtliche Rückkehrperspektive, welche es 
vorbehaltlich etwaiger Besonderheiten des Einzelfalles 
angezeigt erscheinen lassen, die auf 30 Monate be
stimmte Dauer um regelmäßig die Hälfte zu verkürzen.

4

3

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Werde die qualifizierte Berufsausbildung erst nach 
dem für die Beurteilung der Sachlage im asylgericht
lichen Verfahren maßgeblichen Zeitpunkt (§ 83c in 
Verbindung mit § 77 Absatz 1 AsylG und § 75 Nr. 12 
AufenthG) abgeschlossen, sei der Antragstellende dar
auf verwiesen, nach Maßgabe des § 11 Absatz 4 
Satz 1 AufenthG die Verkürzung der Frist des Einrei
se- und Aufenthaltsverbots bei der dann zuständigen 
Ausländerbehörde zu beantragen. 

Ergänzend weist das BVerwG für den Fall der gege
benen Voraussetzungen für eine Ausbildungsduldung 
(§ 60c AufenthG) darauf hin, dass dies dann allein bei 
deren Erteilung zu berücksichtigen sei, aber nicht 
(auch) bei der Befristungsentscheidung. Denn die 
Ausbildungsduldung hindere bereits das Entstehen des 
Einreise- und Aufenthaltsverbots.

Susann Kegel, 61D

-

-

-

-

2 Siehe Beschluss vom 06.04.2017 - 11 ZB 17.30317, Rn 13 - juris
3 Siehe BVerwG, a.a.O.; zum Redaktionsschluss lagen die Entscheidungsgrün
de noch nicht vor
4 Siehe Urteile vom 06.07.2020, OVG 3 B 2/20 und OVG 3 B 3/20

-

Fristenberechnung im 
Dublin-Verfahren 
Eines der zentralen Ziele der Dublin-III-Verordnung 
(VO) ergibt sich aus dem Erwägungsgrund Nummer 
5. Dieser besagt, dass die Verordnung eine rasche Be
stimmung des zuständigen Mitgliedstaats ermöglichen 
soll, um den effektiven Zugang zu den Verfahren zur 
Gewährung des internationalen Schutzes zu gewähr
leisten und das Ziel einer zügigen Bearbeitung der 
Anträge nicht zu gefährden. Auch die weiteren Grund
sätze der Verordnung, nämlich die Vermeidung des so
genannten forum shoppings und damit einhergehende 
Sekundärmigration (Aussuchen eines Mitgliedstaates, 
von dem der Asylantrag bearbeitet werden soll) und 
dem sogenannten no refugee in orbit-Grundsatz (ein 
Mitgliedstaat muss zwingend für den Asylantrag zu
ständig sein), verlangen ein zügiges und klares Verfah
ren der Zuständigkeitsbestimmung. Dementsprechend 
wohnt der Dublin-III-VO in jedem Verfahrensschritt 
ein stets zu beachtendes Beschleunigungsgebot 
inne. Damit das Dublin-Verfahren schnellstmöglich 
abgeschlossen werden kann, enthält die Verordnung 
daher ein strenges Fristenregime, mit der Folge, dass 
bei Fristablauf grundsätzlich die Zuständigkeit für die 
Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz auf 
den ersuchenden Mitgliedstaat übergeht.

-

-

-
-

-
-

Die Dublin-III-VO und die dazugehörige Dublin-
Durchführungsverordnung (DVO) beinhalten insbe-
sondere Fristen zum Stellen und Beantworten von 
Ersuchen, zu Remonstrationen, zur Inhaftnahme zum 
Zwecke der Überstellung und zur Überstellung per se.

Fristen zum Stellen eines Ersuchens
Im Zusammenhang mit Übernahmeersuchen wird zwi
schen den Aufnahmeverfahren (Take Charge, Artikel 21 
Absatz 1 Dublin-III-VO) und Wiederaufnahmeverfah
ren (Take Back, Artikel 23 Absatz 2; Artikel 24 Absatz 2 
Dublin-III-VO) differenziert. 

-

-

Die Fristen unterscheiden sich für Aufnahme- und 
Wiederaufnahmeverfahren nicht, sie betragen jeweils 
zwei Monate bei Vorliegen von EURODAC-Treffer
meldungen und drei Monate in Fällen, in denen sich 
das Übernahmeersuchen auf andere Erkenntnisse als 
EURODAC-Daten stützt (Artikel 21 Absatz 1, 23 Absatz 
2, 24 Absatz 2 Dublin-III-VO). Die Fristen beginnen 
entweder mit der EURODAC-Treffermeldung oder 
ab Antragstellung im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 
Dublin-III-VO zu laufen. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in seinem „Mengesteab“-Urteil  geklärt, 
wann eine Antragstellung im Sinne von Artikel 20 Ab
satz 2 Dublin-III-VO vorliegt. Für die Beurteilung sei 
nicht zwischen Asylgesuch und Asylantrag zu unter
scheiden, sodass ein Antrag auf internationalen Schutz 
als gestellt gelte, wenn die mit der Durchführung der 
sich aus der Dublin-III-VO ergebenden Verpflichtun

5

-

-

-

-
5 Siehe EuGH, Urteil vom 26.07.2017 - C-670/16 -, „Mengesteab“
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gen betraute Behörde von dem Asylgesuch in schriftli
cher Form Kenntnis erlangt hat.

-

Ein Überschreiten dieser Fristen führt zur Zuständig
keit des Mitgliedstaates, in dem der Antrag auf inter
nationalen Schutz gestellt wurde beziehungsweise sich 
die betreffende Person aufhält. 

-
-

Fristen zum Antworten auf ein Ersuchen
Die Antwort auf ein Aufnahmegesuch nach Artikel 
21 Dublin-III-VO hat nach Artikel 22 Absatz 1 Dub
lin-III-VO innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt 
des Gesuchs zu erfolgen. Die Antwortfristen bei 
Wiederaufnahmeverfahren sind in Artikel 25 Absatz 
1 Dublin-III-VO geregelt. Danach hat die Antwort 
innerhalb eines Monats nach Erhalt des Gesuchs zu 
erfolgen. Stützt sich der Antrag auf Angaben aus dem 
EURODAC-System, verkürzt sich diese Frist auf zwei 
Wochen. 

-

Sofern der ersuchte Mitgliedstaat nicht innerhalb 
dieser Fristen auf das Ersuchen antwortet, tritt die 
sogenannte „Zustimmungsfiktion“ (Artikel 22 Absatz 
7; 25 Absatz 2 Dublin-III-VO) in Kraft, der ersuchte 
Mitgliedstaat wird für die Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig und zur Aufnahme; 
beziehungsweise Wiederaufnahme der schutzsuchen
den Person/-en verpflichtet. 

-

Fristen zur Remonstration
Lehnt ein Mitgliedstaat ein Übernahmeersuchen ab, ist 
der ersuchende Mitgliedstaat – wenn er die Auffassung 
vertritt, dass die Ablehnung auf einem Irrtum beruht 
oder wenn neue Unterlagen vorliegen – berechtigt, 
innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der negativen 
Antwort eine erneute Überprüfung zu verlangen (Art. 
5 Abs. 2 DVO). Der Mitgliedstaat, an den ein Ersuchen 
um neuerliche Prüfung gerichtet wurde, muss sich im 
Geiste loyaler Zusammenarbeit bemühen, innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen eine Antwort zu erteilen. 
Antwortet der ersuchte Mitgliedstaat nicht innerhalb 
der zweiwöchigen Frist, ist das Remonstrationsverfah
ren endgültig abgeschlossen, der ersuchende Mitglied
staat ist nach Ablauf dieser Frist als für die Prüfung des 
Antrags auf internationalen Schutz zuständig anzuse
hen.  6

-
-

-

Hat der ersuchende Mitgliedstaat für die Stellung 
eines erneuten Ersuchens um Aufnahme oder Wieder
aufnahme – innerhalb der dazu in Artikel 21 Absatz 1 
beziehungsweise Artikel 23 Absatz 2 der Dublin-III-VO 
vorgesehenen zwingenden Fristen – erforderliche Zeit 
zur Verfügung, kann der ersuchende Mitgliedstaat ein 
erneutes Ersuchen stellen.7

-

Fristen zur Inhaftnahme zum Zwecke der Überstel
lung

-

Nach Artikel 28 Absatz 2 Dublin-III-VO dürfen 

6 Siehe EuGH, Urteil vom 13.11.2018 - C-47/17 - und - C-48/17 - , „X und X
7 Siehe ebenda

Mitgliedstaaten zum Zwecke der Sicherstellung von 
Überstellungsverfahren, entsprechende Personen 
in Haft nehmen, wenn eine erhebliche Fluchtgefahr 
besteht, die Maßnahme verhältnismäßig ist und sich 
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam 
anwenden lassen. Die Haft ist nach Artikel 28 Absatz 3 
 Dublin-III-VO so kurz wie möglich zu halten.
 
In Rahmen dieser Haftfälle gelten besondere Fristen, 
sowohl für das Stellen, als auch für das Antworten 
auf Ersuchen. Nach Artikel 28 Absatz 3 Unterabsatz 2 
Dublin-III-VO darf die Frist für die Stellung eines Auf
nahme- oder Wiederaufnahmegesuchs einen Monat 
ab der Stellung des Antrags auf internationalen Schutz 
nicht überschreiten. Die Antwort erfolgt spätestens 
zwei Wochen nach Eingang des Gesuchs. Bei Über
stellungshaft beträgt die Überstellungsfrist maximal 
sechs Wochen nach Zustimmung gemäß Artikel 28 
Absatz 3 Unterabsatz 3 Dublin-III-VO, sofern sich die 
betreffende Person bereits zu dem Zeitpunkt in Haft 
befindet, in welchem die Annahme des Ersuchens 
erfolgt oder das Ende der aufschiebenden Wirkung des 
Rechtsbehelfs eintritt. Im Übrigen darf die Haftdauer 
nicht erheblich mehr als sechs Wochen betragen.8

-

-

Fristen zur Überstellung
Die Fristen zu Überstellungen in Aufnahme- bezie
hungsweise Wiederaufnahmeverfahren werden in 
Artikel 29 Dublin-III-VO geregelt. Grundsätzlich 
haben Überstellungen innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach der Annahme des Aufnahme- oder 
Wiederaufnahmegesuchs zu erfolgen. Erfolgt die 
Überstellung nicht innerhalb dieser Frist, ist der 
zuständige Mitgliedstaat nicht mehr zur Aufnahme 
beziehungsweise Wiederaufnahme verpflichtet und die 
Zuständigkeit geht auf den ersuchenden Mitgliedstaat 
über. Nach Artikel 29 Absatz 2 Dublin-III-VO kann 
diese Frist bei einer Inhaftierung (Strafhaft) der betrof
fenen Person/-en auf höchstens zwölf Monate und bei 
einem „Flüchtigsein“ der betroffenen Person/-en auf 
höchsten 18 Monate verlängert werden.

-

-

Werden gegen eine Überstellungsentscheidung 
Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung eingelegt, 
hat dies zur Folge, dass die Überstellungsfrist bis zur 
endgültigen Entscheidung über den Rechtsbehelf 
unterbrochen wird und nach dieser erneut von Neuem 
zu laufen beginnt. Der EuGH verdeutlicht, dass nach 
Wegfall der aufschiebenden Wirkung die Überstel-
lungsfrist erst ab der gerichtlichen Entscheidung, mit 
der über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens entschie
den wird, wieder zu laufen beginne. Die Mitgliedstaa
ten müssten über eine zusammenhängende Frist von 
sechs Monaten verfügen, die sie in vollem Umfang zur 
Regelung der technischen Probleme für die Bewerk
stelligung der Überstellung nutzen dürfen.9

-
-

-

8 Siehe EuGH, Urteil vom 13.09.2017 – C-60/16 -, „Amayry“
9 Siehe EuGH, Urteil vom 29.02.2009 – C-19/08 – , „Petrosian“
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Ordnet das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wir
kung der Klage gegen eine Abschiebungsanordnung 
an, weist es die Klage in der Hauptsache aber ab, endet 
die aufschiebende Wirkung folglich – vorbehaltlich 
einer nach § 80b Absatz 2 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) möglichen Anordnung des Oberverwaltungs
gerichts, dass die aufschiebende Wirkung fortdauert 
– nach § 80b Absatz 1 VwGO mit der Unanfechtbar
keit oder drei Monate nach Ablauf der gesetzlichen 
Begründungsfrist des gegen die abweisende Entschei
dung gegebenen Rechtsmittels. In diesem Fall stellt 
das klageabweisende Urteil des Verwaltungsgerichts 
die vom EuGH geforderte gerichtliche Entscheidung 
dar, mit der über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens 
entschieden wird.10

-

-

-

-

Zeitpunkt des Neubeginns der Dublin-Überstellungs
frist nach Einstellung eines Eilrechtsschutzverfahrens 
gegen die Abschiebungsanordnung

-

Erklären die Beteiligten ein Eilrechtsschutzverfahren 
übereinstimmend für erledigt, stellt sich die Frage, ab 
wann die Dublin-Überstellungsfrist erneut von Neuem 
zu laufen beginnt. In der Rechtsprechung werden dies
bezüglich zwei Möglichkeiten diskutiert. Zum einen 
den Beginn der sechsmonatigen Frist ab dem Zeit
punkt der letzten Erledigungserklärung der Verfah
rensbeteiligten, zum anderen den Beginn der Frist mit 
dem gerichtlichen Einstellungsbeschluss respektive 
dessen Zustellung an die Bundesrepublik Deutschland.

-

-
-

Das Verwaltungsgericht (VG) München sprach sich für 
den Zeitpunkt der Erledigungserklärungen aus. Nach 
Ansicht des Gerichts komme dem Einstellungsbe
schluss gemäß § 92 Absatz 3 VwGO nur deklaratori
scher Charakter zu. Das Eilverfahren werde vielmehr 
bei Vorliegen übereinstimmender Erledigungserklä
rungen unmittelbar beendet.11

-
-

-

Anders sehen es das VG Ansbach und das VG Kas
sel.  Das VG Ansbach macht deutlich, dass es hin
sichtlich des Fristbeginns alleine auf die endgültige 
(gerichtliche) Entscheidung über den Rechtsbehelf 
mit aufschiebender Wirkung ankomme. Dies erfolge 
mit Einstellungsbeschluss. Diesen Schluss lässt laut 
VG Ansbach allein schon der Wortlaut des Artikels 29 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Alternative 2 Dublin-III-VO zu. 
Zwar handle es sich bei einem Einstellungsbeschluss 
nicht um eine Entscheidung in der Sache und es 
komme ihm insoweit eine rein deklaratorische Bedeu
tung zu, aber „… eine solche – auf die Dogmatik des 
deutschen Verwaltungsprozessrechts zurückführende 
– Differenzierung zwischen gerichtlichen Sachent
scheidungen und lediglich deklaratorischen Einstel
lungsbeschlüssen ist der Bestimmung des Artikel 29 
Absatz 1 UA. 1 Alt. 2 Dublin-III-VO jedoch fremd. 
Stattdessen wird dort für den Anlauf der sechsmonati

12
-
-

-

-
-

-

10 Siehe BVerwG, Urteil vom 09.08.2016 – 1 C 6/16 –, BVerwGE 156, Rn. 15 ff.
11 Siehe VG München, Beschluss vom 01.11.2020 – M 30 SE 20.50574 –, juris 
Rn. 20ff.
12 Siehe VG Ansbach, Beschluss vom 27.10.2020 – AN 18 S 20.50341 -, juris 
und das VG Kassel, Beschluss vom 09.12.2020 - 1 L 2205/20.KS.A -, MILo

gen Überstellungsfrist einheitlich auf das Ergehen ei
ner gerichtlichen Entscheidung in dem Rechtsbehelfs
verfahren mit aufschiebender Wirkung abgestellt“ . 
Zudem spreche die Regelungssystematik des Artikels 
29 Absatz 1 Unterabsatz 1 Dublin-III-VO für eine der
artige Auslegung. Finde ein Eilrechtsschutzverfahren 
mit aufschiebender Wirkung seinen Abschluss nicht 
durch eine gerichtliche Sachentscheidung, sondern 
durch Prozesshandlungen der Verfahrensbeteiligten 
(Erledigungserklärungen), bestehe die Gefahr, dass 
der überstellende Mitgliedstaat hiervon nur mittelbar 
und gegebenenfalls mit Verzögerung Kenntnis erlange 
und ihm entgegen des Artikel 29 Dublin-III-VO zur 
Bewerkstelligung der Überstellung nicht mehr die 
vollen sechs Monate zur Verfügung stünden. Ähnlich 
argumentiert das VG Kassel. Der Einstellungsbeschluss 
dokumentiere nach außen den Abschluss des Verfah
rens und somit die endgültig getroffene Entscheidung 
über den Rechtsbehelf im Sinne des Artikels 29 Absatz 
1 Satz 1 Dublin-III-VO. Darüber hinaus müsse der 
Behörde grundsätzlich die volle Frist zur Überstellung 
zustehen, sobald die Überstellung nur noch in ihrer 
Sphäre liege. „Dies ist aber gerade nicht im Zeitpunkt 
des Vorliegens übereinstimmender Erledigungser
klärungen der Fall. Dieser Zeitpunkt entzieht sich in 
der Regel nämlich bis zur Übermittlung des Einstel
lungsbeschlusses der Kenntnis des Bundesamtes und 
obliegt demnach ausschließlich den Geschäftsabläufen 
innerhalb des Verwaltungsgerichts.“14

13

-
-

-

-

-

-

Nach Ansicht des Bundesamtes ist den überzeugen
den Ausführungen des VG Ansbach und VG Kassel zu 
folgen.

-

Individualschützender Charakter der Verordnung
In ständiger Rechtsprechung des EuGHs entfaltet die 
Dublin-III-VO, insbesondere die Fristenregelung, In
dividualschutz. Der EuGH stellte fest, dass die Verord
nung nicht allein dazu bestimmt sei, das Dublin-Sys
tem leistungsfähiger zu machen, sondern auch dazu, 
Asylbewerbende besser zu schützen, insbesondere 
durch einen ihnen gewährten effektiven und vollstän
digen gerichtlichen Rechtsschutz.  Darüber hinaus 
konstatierte der EuGH in seiner „Shiri“-Entscheidung, 
dass eine schutzsuchende Person sich auch auf den 
Ablauf der sechsmonatigen Überstellungsfrist berufen 
und im Rahmen eines Rechtsbehelfs nach Artikel 27 
Dublin-III-VO gerichtlich dagegen vorgehen könne, 
auch wenn der ersuchte und ursprünglich zuständige 
Mitgliedstaat, trotz Ablauf der Überstellungsfrist, noch 
aufnahmebereit sei. Dies stehe mit dem Ziel einer zügi
gen Bearbeitung der Asylanträge im Einklang.

15

16

-
-

-

-

-

Kader Arapkirlioglu und Nico Kunert, 32A

13 Siehe VG Ansbach, Beschluss vom 27.10.2020 – AN 18 S 20.50341 -, juris
14 VG Kassel, Beschluss vom 09.12.2020 - 1 L 2205/20.KS.A -, MILo
15 Siehe EuGH, Urteil vom 07.06.2016 – C-63/15 -, Rn. 52 „Ghezelbash“; 
EuGH, Urteil vom 26.07.2017 – C.670/16 -, Rn. 46 „Mengesteab“
16 Siehe EuGH, Urteil vom 25.10.2017 – C-201/16 -, Rn. 31 „Shiri“
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erläutert. In einem abschließenden Exkurs beleuchtet 
er schließlich die Lage der aus Afghanistan geflüchte
ten Hindus und Sikhs in Indien. Der Bericht wurde im 
Mai 2021 verfasst. Neue Informationen zur Lage der 
Hindus und Sikhs nach der Machtübernahme durch die 
Taliban am 15. August 2021 wurden soweit vorhanden 
eingearbeitet. Es gibt aber aufgrund der volatilen Lage 
im Land keine abschließende Beurteilung der aktuellen 
Situation. Erstmalig wurde für den Bericht die Open 
Source Intelligence (OSINT)-Methode der Geolokali
sierung angewandt, nach der mit Hilfe von Bildern aus 
sozialen Medien und Satellitenbildern die genaue Lage 
von Tempeln der Hindus und Sikhs in der Hauptstadt 
Kabul verifiziert werden konnte. Als methodische 
Grundlage für dieses Vorgehen wurde das Berkeley 
Protocol on Open Source Investigation genutzt. Es er
füllt für die OSINT-Recherche eine ähnliche Funktion 
wie die EASO-COI-Standards.17

-

-

-

Anna Pelzl, Michael Stehr und Jorrik Fulda,
62F und 62G

VGH Kassel / Syrien: 
Keine politische Verfolgung 
wegen illegaler Ausreise, 
Asylantrag im westlichen 
Ausland, Entziehung vom Mi
litärdienst oder Herkunft aus 
einem Oppositionsgebiet

-

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Hessen in Kassel 
hat mit Urteil vom 23. August 2021 (Az. 8 A 1992/18.A) 
festgestellt, dass eine politische Verfolgung von 
syrischen Antragstellenden wegen illegaler Ausreise, 
Asylantrag im westlichen Ausland, Entziehung vom 
Militärdienst oder Herkunft aus einem Oppositionsge
biet nicht vorliegt.

Nach Auffassung des Hessischen Verwaltungsge
richtshofs ist grundsätzlich nicht festzustellen, dass 
Personen, die sich dem Militärdienst entziehen, bei 
unterstellter Rückkehr nach Syrien allein wegen 
illegaler Ausreise, Asylantragstellung und des damit 
verbundenen Aufenthalts in Deutschland eine politi
sche Verfolgung droht. Auch die Herkunft aus einem 
regierungsfeindlichen Gebiet ändere nichts an dieser 
Bewertung. 

Der VGH Hessen setzte sich mit der aktuellen Quel
lenlage auseinander und kommt zum Ergebnis, dass 
bei einfacher Wehrdienstentziehung nach den im 
maßgebenden Zeitpunkt der mündlichen Verhand

-

-

-

-

-

17 Offizielle Recherchestandards des European Asylum Support Office für 
Country of Origin Information

Neue Länderreporte 
zu Algerien, Usbekistan und 
Afghanistan
Der 41. Länderreport analysiert die politische und 
gesellschaftliche Lage in der Demokratischen Volks
republik Algerien und geht dabei besonders auf die 
Hirak-Bewegung ein. Aufgrund der Ankündigung des 
langjährigen Staatspräsidenten Bouteflika, 2019 erneut 
zu den Präsidentschaftswahlen anzutreten, hat das 
Land eine große Veränderung erlebt. Tausende Men
schen protestierten gegen die Kandidatur und lösten 
eine Protestwelle aus, die bis heute anhält und unter 
dem Namen Hirak bekannt wurde. Die Regierung hat 
seit dem Rücktritt Bouteflikas im April 2019 Schritte 
in Richtung Demokratisierung und Verbesserung der 
Menschenrechte gemacht. Dennoch gibt es weiterhin 
deutliche Defizite im demokratischen und sozioökono
mischen Bereich. Diese sind nicht nur auf die politische 
Lage zurückzuführen, sondern auch auf die gewachse
ne Struktur des Landes mit seiner mächtigen Armee.

-

-

-

-

Der 42. Länderreport informiert über das zentralasi
atische Usbekistan. Nach dem Tod von Langzeit- 
Präsident Karimov im September 2016 hat Usbekistan 
unter seinem Nachfolger Mirziyoyev allen Erwartun-
gen zum Trotz einen weitreichenden Reformkurs ein
geschlagen. Der Länderreport nimmt die für Oktober 
2021 geplante Präsidentschaftswahl und damit das 
Ende der (ersten) Amtszeit Mirziyoyevs zum Anlass, ein 
Schlaglicht auf das „Land im Wandel“ zu werfen; ein 
Land, das im öffentlichen Bewusstsein und ange
sichts geringer Zugangszahlen auch im asylbezogenen 
Diskurs bislang nur wenig präsent ist. Der Report 
führt dabei zunächst in Aufbau und Funktionsweise 
des usbekischen Staates und der Gesellschaft ein und 
analysiert darauf aufbauend die Menschenrechtslage 
in ausgewählten Themenfeldern. Hierbei wird deutlich, 
dass die Bevölkerung Usbekistans trotz erkennbarer 
Fortschritte weiterhin erheblichen Einschränkungen 
ihrer Freiheitsrechte unterliegt und der Staat auch vor 
Repressalien gegen Kritikerinnen und -kritiker sowie 
sonstige Andersdenkende nicht zurückschreckt. Aller
dings fallen diese weniger systematisch und intensiv 
aus als noch in der Ära Karimov.

-

-

-

-

Der 43. Länderreport aus den Länderanalysen infor
miert über die Lage der religiösen Minderheiten der 
Hindus und Sikhs in der Islamischen Republik Afgha
nistan. Er betrachtet sowohl die historischen Ursprün
ge der beiden Gruppen im Land, als auch die transna
tionalen Zusammenhänge der Religionen in Südasien. 
Außerdem geht er im Detail auf die Behandlung der 
beiden Minderheiten durch den afghanischen Staat, 
durch dessen Gegner (Taliban, Islamischer Staat Pro
vinz Khorasan [ISKP]) wie auch durch die muslimische 
Gesellschaft ein. Detailliert wird die Lage der Tempel 
wie auch der dazugehörigen Gemeinden im Land 

-

-
-

-

-

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf


lung vorhandenen Erkenntnissen zum Militärdienst in 
Syrien, bereits keine beachtliche Wahrscheinlichkeit 
einer Verfolgungshandlung im Sinne des § 3a Absatz 
1 und Absatz 2 Asylgesetz besteht. Vielmehr würden 
einfache Wehrdienstentzieher bei Rückkehr nach 
Syrien nicht bestraft, sondern üblicherweise direkt zum 
Militärdienst eingezogen. In diesem Zusammenhang 
widerspricht der VGH Hessen der Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg 
vom 29. Januar 2021 und 28. Mai 2021, welches seine 
Entscheidungen insbesondere auf den Lagebericht des 
Auswärtigen Amtes vom 04. Dezember 2020 stützt. Die 
dortigen Ausführungen sprächen gerade nicht für, son
dern gegen eine solche Annahme, da dem Lagebericht 
zu entnehmen sei, dass Haftstrafen lediglich wegen 
Desertion verhängt werden.

-

Der Senat geht mit der überwiegenden obergericht
lichen Rechtsprechung  davon aus, dass der syrische 
Staat im Fall einfacher Wehrdienstentziehung diesen 
Personenkreis nicht mit beachtlicher Wahrscheinlich
keit als politisch Oppositionelle oder Regimegegner 
ansieht. Die vom Europäischen Gerichtshof unter 
bestimmten Voraussetzungen angenommene starke 
Vermutung einer Verknüpfung von Verfolgungshand
lung und Verfolgungsgrund sei somit aktuell widerlegt.

18
-

-

-

Hierfür spreche auch die veränderte Gesamtsituation 
in Syrien. Wehrdienstentziehung sei nicht mehr mit ei
ner Gefährdung des Regimes gleichzusetzen, sondern 
erschöpfe sich in der schlichten Vorenthaltung der 
geforderten militärischen Dienstleistung. Die Möglich
keit, sich vom Wehrdienst freizukaufen und auch deren 
tatsächlich Umsetzung, die zudem die Beschaffung 
ausländischer Devisen sicherten, sowie die erlassenen 
Amnestien verdeutlichten den unterschiedlichen Um
gang des syrischen Staates mit einfachen Wehrdiens
tentziehern einerseits und Personen, die tatsächlich als 
Oppositionelle oder Regimegegner angesehen werden, 
andererseits. 

-

-

-
-

Zudem befasste sich der VGH Hessen mit dem Bericht 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na
tionen (UNHCR) vom 07. Mai 2020, auf welchen sich 
auch das OVG Berlin-Brandenburg in seinem Urteil 
vom 29. Januar 2021 stützt. Dem Bericht könne nicht 
entnommen werden, dass einfache Wehrdienstentzie
her als Bestrafung für ihre unterstellte Illoyalität an die 
Front versetzt werden („Politmalus/Frontbewährung“), 
da diese Gefahr nach übereinstimmenden Angaben für 
jeden Soldaten bestehe. Der allgemein in dem Bericht 
enthaltenen Beurteilung des UNHCR, dass unabhän
gige Beobachter darauf hinweisen würden, dass die 
Regierung Militärdienstentziehung wahrscheinlich als 
einen politischen, gegen die Regierung gerichteten Akt 
betrachte, komme daher keine Bedeutung zu.

-

-

-

Auch die Herkunft aus einem regierungsfeindlichen 

18 Vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil v. 01.07.2021 - 3 L 154/18-; OVG Nds., 
Urteil v. 22.04.2021 - 2 LB 408/20 -; OVG NRW, Urteil v. 22.03.2021 - 14 A 
3439/18.A

Gebiet (beziehungsweise die kurdische Volkszuge
hörigkeit und die sunnitische Religionszugehörigkeit) 
änderten nichts an dieser Bewertung, da die Mehrzahl 
der verfügbaren Quellen davon ausgeht, dass gegen
über Personen aus aktuellen oder ehemaligen Op
positionsgebieten lediglich ein generelles Misstrauen 
gehegt werde. Berichte über flächendeckende und sys
tematische Verfolgungsmaßnahmen existierten nicht.

-

-
-

-

Die Entscheidung stützt die Rechtsauffassung des 
Bundesamtes und ändert die bisherige Rechtspre
chung des Dritten Senats des Hessischen Verwaltungs
gerichtshofes. 

-
-

Andreas Dihlmann, 61E 

VGH Mannheim / Eritrea: 
Keine Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft bei 
Entziehung vom National
dienst

-

Der 13. Senat des Verwaltungsgerichtshofes 
 Baden-Württemberg hatte in beiden Berufungsver
fahren vom 08. Juli 2021 (Az. A 13 S 403/20) und 13. 
Juli 2021 (Az. A 13 S 1563/20) die vom Bundesamt 
aufgeworfene Frage zu entscheiden, ob die eritrei
schen Behörden bei Rückkehrern, die illegal aus Eritrea 
ausgereist sind und / oder (zuvor) den Wehr- bezie
hungswiese Nationaldienst nicht abgeleistet haben, 
diese Umstände zum Anlass nehmen, auf eine Regime
gegnerschaft zu schließen.

-

-

-

-

Nach den Entscheidungen des Senats stellt die Ein
berufung in den Nationaldienst bereits deshalb keine 
Verfolgung dar, weil es insoweit an der Anknüpfung an 
ein flüchtlingsschutzrelevantes Merkmal im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Nummer 1, § 3 b Asylgesetz fehlt. Anderes 
folge auch nicht aus der (auch) politischen Dimension 
des Nationaldienstes in Eritrea, wonach der National
dienst auch der Verbreitung der dortigen Staatsideolo
gie dient. Der Nationaldienst treffe nämlich grundsätz
lich alle eritreischen Staatsangehörigen. Im Ergebnis 
könne nicht festgestellt werden, dass die Bestrafung 
einer Entziehung vom Nationaldienst, beziehungswei
se einer illegalen Ausreise an eine (zugeschriebene) 
politische Überzeugung anknüpft.

-

-
-
-

-

Berufung auf die aus Artikel 9 Absatz 2  Buchstabe e 
in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3 RL 2011/95/EU 
folgende „starke Vermutung“ einer Verknüpfung der 
Strafverfolgung wegen Wehrdienstentziehung mit 
einem flüchtlingsschutzrelevanten Merkmal  scheide 
aus. Denn die Vermutung knüpfe an das Vorliegen 
eines Konflikts an, in dem Verbrechen oder 

19

19 Siehe dazu EuGH v. 19.11.2020; C 238-19
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gesetzes werden sich allerdings erst dann auswirken, 
wenn Dänemark ein formelles Abkommen mit einem 
Drittland abschließt, diese entsprechenden Verträge 
mit den Ländern müssen noch vom Parlament gebilligt 
werden.23

Außerdem wurden im September in den Medien die 
Pläne Dänemarks diskutiert, dass eingewanderte 
Personen, die drei bis vier Jahre staatliche Unterstüt
zung beziehen, gemeinnützige Arbeit leisten sollen. 
Diese Regelung muss jedoch noch vom Parlament 
genehmigt werden.  Für Asylsuchende über 18 Jahre 
beinhaltet die Grundversorgung schon heute eine 
Mitwirkungspflicht, indem sie einen Vertrag mit dem 
Asylzentrum abschließen. Mit der Unterzeichnung des 
Vertrages sind Asylsuchende verpflichtet, an bestimm
ten Aktivitäten im Zentrum teilzunehmen, den Unter
richt zu besuchen und Arbeiten rund um das Zentrum 
zu verrichten. Wenn sich Asylsuchende an die Verein
barung halten, haben sie Anspruch auf Zusatzbeihilfe, 
ansonsten ist mit einer Kürzung oder Streichung der 
Zusatzbeihilfe zu rechnen. Asylsuchende, die aus 
Ländern mit geringem Verfolgungsrisiko kommen, 
erhalten keinerlei Geldzuwendungen, sondern grund
sätzlich nur eine Versorgung im Asylzentrum.25

24

-

-
-

-

-

Diese Politik spiegelt sich auch in den Antragszahlen 
wieder. Im Jahr 2020 wurde so mit 1.547 Asylsuchen
den die niedrigste Zahl an Asylanträgen überhaupt 
gezählt.  Zu den quantitativ wichtigsten Herkunfts
ländern gehörten 2020 Syrien, Eritrea, Marokko, Iran 
und Staatenlose sowie Afghanistan.  Für das erste 
Halbjahr 2021 zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. 
Zwischen Anfang Januar und Ende Juni 2021 haben 
insgesamt lediglich 559 Personen in Dänemark einen 
Asylerstantrag gestellt.28

27

26

-

-

Dr. Anke Reiß, 62E

23 Vgl. https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebung-daenemark-asyl-
suchende-migrationspolitik-1.5311446, vom 03. Juni 2021, Abruf 14. Septem
ber 2021
24 Vgl. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/daenemark-migran-
ten-sollen-bei-bezug-staatlicher-hilfen-arbeiten-17526671.html, vom 08. 
September 2021, Abruf 14. September 2021
25 Vgl. BFA, Dänemark, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, 
Gesamtaktualisierung 29. Juni 2021, S. 10
26 Vgl. https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/denmark-lowest-
number-of-asylum-seekers-ever, Abruf 14. September 2021
27 Vgl.  https://www.worlddata.info/europe/denmark/asylum.php, Abruf 14. 
September 2021
28 Vgl. https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/borgere/befolkning/indvand-
rere-og-efterkommere, Abruf 14. September 2021

-

Handlungen begangen werden, die unter den Anwen
dungsbereich der Ausschlussklausel des Artikel 12 
Absatz 2 RL 2011/95/EU fallen, was vorliegend weder 
vorgetragen, noch ersichtlich sei. Nach den Entschei
dungen des Senats bilden weder Frauen im eritrei
schen Nationaldienst eine soziale Gruppe im Sinne des 
§ 3b Absatz 1 Nummer 4 Asylgesetz, noch lässt sich 
feststellen, dass eritreischen Staatsangehörigen im Fall 
einer Rückkehr allein auf Grund einer bloß einfachen 
Mitgliedschaft in einer exilpolitischen Gruppierung 
flüchtlingsschutzrechtlich relevante Verfolgung droht. 

Das Urteil des 13. Senats des Verwaltungsgerichts
hofes Baden-Württemberg steht damit im Einklang 
mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge
richts und zahlreicher Oberverwaltungsgerichte und 
bestätigt die gegenwärtige Entscheidungspraxis des 
Bundesamtes.

Andreas Dihlmann, 61E

-

-
-

-

-

Blick zum Nachbarn: 
Dänemark / Restriktive Asyl
politik

-

Die sich seit dem Jahr 2019 im Amt befindende sozial
demokratische Regierung unter der Premierministerin 
Mette Frederiksen verfolgt trotz teilweise heftiger Kri
tik aus dem Ausland weiter eine restriktive Asylpolitik.

-

-

Ihre angekündigten Neuerungen zur dänischen Asyl
gesetzgebung sind diesen Sommer auch in der deut
schen Presse aufgegriffen worden. So wurde im Juni 
2021 eine Änderung des Ausländergesetzes mit klarer 
Mehrheit verabschiedet, wodurch Asylzentren außer
halb Dänemarks ermöglicht werden sollen.  Die neue 
Regelung schafft aus Sicht der dänischen Regierung 
den rechtlichen Rahmen, um mit Drittländern Verein
barungen über die Einrichtung solcher Asylzentren zu 
treffen.  Somit können die Behörden Asylsuchende in 
Drittländer fliegen, wo sie darauf warten müssen, dass 
ihr Antrag in Dänemark bearbeitet wird. Dem Gesetz 
zufolge sollen sie aber, auch wenn ihnen ein Schutz
status zugesprochen wird, in dem Drittland bleiben 
oder anderswo in ein Flüchtlingslager der Verein
ten Nationen (UN) verlegt werden. Die Europäische 
Kommission distanzierte sich von dem Vorstoß und 
äußerte wie zuvor der Hohe Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen (UNHCR) rechtliche und huma
nitäre Bedenken.  Die Änderungen des Ausländer22

21

20

-
-

-

-

-

-

-
-

20 BFA, Dänemark, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, 
Gesamtaktualisierung 29. Juni 2021, S. 7
21 Vgl. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-daene-
mark-will-asylzentren-im-ausland-17371634.html, vom 03. Juni 2021, Abruf 
14. September 2021
22 Vgl. https://www.unhcr.org/dach/at/64751-statement-des-hochkom-
missars-der-vereinten-nationen-fur-fluchtlinge-filippo-grandi-zum-dani-
schen-gesetz-zur-auslagerung-des-fluchtlingsschutzes.html, vom 04. Juni 
2021, Abruf 14. September 2021

https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebung-daenemark-asylsuchende-migrationspolitik-1.5311446
https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebung-daenemark-asylsuchende-migrationspolitik-1.5311446
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/daenemark-migranten-sollen-bei-bezug-staatlicher-hilfen-arbeiten-17526671.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/daenemark-migranten-sollen-bei-bezug-staatlicher-hilfen-arbeiten-17526671.html
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/denmark-lowest-number-of-asylum-seekers-ever
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/denmark-lowest-number-of-asylum-seekers-ever
https://www.worlddata.info/europe/denmark/asylum.php
http://https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/borgere/befolkning/indvandrere-og-efterkommere
http://https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/borgere/befolkning/indvandrere-og-efterkommere
https://www.juris.de/r3/document/BJNR111260992BJNE015900311/format/xsl/part/S?oi=6pN528yBAA&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-daenemark-will-asylzentren-im-ausland-17371634.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-daenemark-will-asylzentren-im-ausland-17371634.html
https://www.unhcr.org/dach/at/64751-statement-des-hochkommissars-der-vereinten-nationen-fur-fluchtlinge-filippo-grandi-zum-danischen-gesetz-zur-auslagerung-des-fluchtlingsschutzes.html
https://www.unhcr.org/dach/at/64751-statement-des-hochkommissars-der-vereinten-nationen-fur-fluchtlinge-filippo-grandi-zum-danischen-gesetz-zur-auslagerung-des-fluchtlingsschutzes.html
https://www.unhcr.org/dach/at/64751-statement-des-hochkommissars-der-vereinten-nationen-fur-fluchtlinge-filippo-grandi-zum-danischen-gesetz-zur-auslagerung-des-fluchtlingsschutzes.html
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